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beitsplatz jedes vorsätzliche, sexuell bestimmte Ver­
halten, das die Würde von Beschäftigten am Arbeits­
platz verletzt. Dazu gehören u.a. Aufforderungen zu 
sexuellen Handlungen und Bemerkungen sexuellen 
Inhalts, die von den Betroffenen erkennbar abgelehnt 
werden. 

Das Dienstvergehen hat ein so erhebliches Ge­
wicht, daß bei einem Beamten auf Lebenszeit minde­
stens eine Gehaltskürzung als Disziplinarmaßnahme 
gerechtfertigt wäre. Das Gewicht des Dienstverge­
hens ergibt sich aus der Art der sexuellen Bemerkun­
gen sowie daraus, daß der Beamte die Aufforderung 
zum Geschlechtsverkehr und sexuell-obszöne Be­
merkungen auf einer Postkarte und im Anschrif­
tenteil eines Briefes gemacht hat, die an die dienstli­
che Anschrift der Zeugin gerichtet und deshalb auch 
für andere Mitarbeiter der Dienststelle einsehbar wa­
ren. 

Die vorläufige Dienstenthebung ist entgegen dem 
Vorbringen in der Beschwerdeschrift auch nicht un­
verhältnismäßig. Angesichts des erheblichen Ge­
wichts des Dienstvergehens und der dadurch einge­
tretenen Störung des Betriebsfriedens, der eine ver­
trauensvolle Zusammenarbeit unter Kollegen voraus­
setzt, ist der Post die Weiterbeschäftigung des Beam­
ten nicht mehr zuzumuten. Da mit der Entlassung 
des Beamten zu rechnen ist, rechtfertigen es die im 
Fall der Weiterbeschäftigung zu befürchtende Stö­
rung der dienstlichen Interessen und die Wahrung 
des Ansehens des Beamtentums, die Suspendierung 
anzuordnen und auf diesem Weg den Zeitpunkt der 
Unterbindung der Amtsausübung gleichsam vorzu­
verlegen (vgl. BVerwGE 103, 116 = NVwZ-RR 
1994, 594 = DokBer B 1994, 277 = DÖD 1995, 61 
= IÖD 1994, 177 = ZBR 1994, 284; ebenso BVerfGE 
46, 17 [26] = JW 1978, 152, beide Entscheidungen 
zu Dienstvergehen, die die Entfernung eines Beam­
ten aus dem Dienst erwarten lassen). 

Beschluß 
SG Hamburg, Are. 177 EWG-V, Are. 4 I 
der Richtlinie 79/7/EWG, § 169 a I 2 
AFG 
Mittelbare Diskriminierung in der 
Arbeitslosenversicherung bei gering­
fügiger Beschäftigung? 
- Vorlage zum EuGH -

1. Das Verfahren wird ausgesetzt. 
2. Dem Europäischen Gerichtshof sind nach Artikel 

177 EWG- V zur Vorabentscheidung folgende Fragen 
vorzulegen: 

a) Liegt ein Verstoß gegen Artikel 4 der Richtlinie 
7917/EWG in Form der „mittelbaren Diskriminierung" 
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vor, wenn die durch Gesetz geregelte zwingende Arbeits­
losenversicherung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin­
nen, die mit weniger al.s 18 Stunden pro Woche beschäf 
tigt sind, von der Arbeitslosenversicherung ausschließt, 
wenn von diesem Ausschluß unverhältnismäßig mehr 
Frauen al.s Männer betroffen sind? 

bJ.... Liegt ein Verstoß gegen Artikel 4 der Richtlinie 
79rtf.EWG in Form der „mittelbaren Diskriminierung" 
vor, wenn die durch Gesetz geregelte zwingende Arbeits­
losenversicherung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin­
nen, die mit weniger al.s 18 Stunden pro Woche beschäf 
tigt sind, von der Arbeitslosenversicherung ausschließt, 
wenn eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer meh­
rere Beschäftigungsverhältnisse hat, die zusammen mehr 
al.s 90 v. H. eines Vollbeschäftigungsverhältnisses ausma­
chen, wenn von diesem Ausschluß unverhältnismäßig 
mehr Frauen al.s Männer betroffen sind? 
Beschluß des SG Hamburg v. 31.7.1996 -Az 22 KR 326/94 -

Aus den Gründen: 
1. 

Die Beteiligten streiten um die Beitragspflicht in der Arbeits­
losenversicherung. 

achdem die Klägerin seit Jahren als Rechtsanwaltsgehilfin 
in der Kanzlei A. 30 Stunden wöchentlich sozialversicherungs­
pflichtig beschäftigt gewesen war, arbeitete sie dort vom 
01.01.1994 an nur noch 17 Stunden sowie im Büro der Rechts­
anwälte B. 16 Stunden wöchentlich. 

Mit Bescheid vom 21.03.1994 stellte die Beklagte auf Anfra­
ge der Klägerin vom 14.03.1994 fest, daß die Klägerin in den 
beiden Beschäftigungsverhältnissen beitragsfrei zur Arbeitslosen­
versicherung sei, weil sie zwei Beschäftigungen von jeweils weni­
ger als 18 Stunden wöchentlich und damit kurzzeitige Beschäfti­
gungen ausübe, deren Arbeitszeiten nach § 169 a Abs. 1 Satz 2 
Arbeitsforderungsgesetz (AFG) nicht zusammengerechnet wer­
den dürften. 

Den Widerspruch, mit dem die Klägerin u. a. Verstoß des§ 
169 a AFG gegen das Verbot mittelbarer Diskriminierung von 
Frauen nach Artikel 4 der Richtlinie 79/7 /EWG vom 19.12.1978 
geltend macht, wies die Beklagte durch den Widerspruchsbe­
scheid mit dem Hinweis zurück, daß die Entscheidung über die 
Frage, ob § 169 a Abs. 1 Satz 2 AFG mit dem EWG-Recht im 
Einklang stehe, nicht die Krankenkassen /n ihrer Eigenschaft als 
Einzugstellen, sondern allein die Gerichte zu treffen hätten. 

Hiergegen hat die Klägerin Klage vor dem Sozialgericht 
Hamburg erhoben. 

II. 
Das Sozialgericht Hamburg ist zwar zur Vorlage 

an den EuGH nach Artikel 177 EWG-Vertrag nicht 
verpflichtet. Es hält sich jedoch hierzu für berechtigt 
und die Vorlage für angezeigt, zumal sich der EuGH 
in seinen bisherigen, auch den o. g. Entscheidungen 
vom 14.12.1995, nicht mir der Frage des Verstoßes 
eines Zusammenrechnungsverbotes, wie es in§ 169 a 
Abs. 1 Satz 2 AFG vorgesehen ist, gegen das Verbot 
mittelbarer Diskriminierung nach dem Geschlecht 
befassen mußte. Zwar hat der EuGH bereits in sei­
nem Urteil vom 14.12.1995 (RS C-444/93) 1 dahin-

STREIT 1996; S. 83 ff., m. Anm. Dieball 




	CCI21062026_00039
	CCI21062026_00040

